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A. Einführung

Das Gebiet des Verbraucherschutzrechts hat im Europarecht eine Wandlung
durchgemacht: war es zunächst nur Ausfluss des Aufbaus des gemeinsamen
Marktes, in dem unterschiedliche Schutzniveaus ein Handelshindernis darstellen
konnten, hat es sich spätestens mit Verabschiedung der Einheitlichen Europäi-
schen Akte von 1986 zu einem Zweck und nicht mehr nur Mittel europäischer
Rechtssetzung entwickelt. Dieser Aufforderung im Primärrecht kam der europäi-
sche Gesetzgeber durch Erlass von Richtlinien nach, durch die zunächst ein Min-
deststandard festgeschrieben werden und hierdurch eine Angleichung der Rechts-
wirklichkeit in den Mitgliedsstaaten erreicht werden sollte.

Besondere Bedeutung erlangt der Verbraucherschutz auf europäischer Ebene
jedoch beim Verkauf von Waren oder der Bereitstellung von Dienstleistungen
im Fernabsatz: einerseits ist hier die Vollendung des Gemeinsamen Marktes am
ehesten erreichbar – durch die einfachere technische Abwicklung von Geschäf-
ten über die Grenzen der Mitgliedsstaaten hinweg erlaubt es der Fernabsatz dem
europäischen Verbraucher, ohne größere Anstrengungen von seiner Seite nicht
nur die Anbieter seines Heimatlandes, sondern die aller Mitgliedsstaaten zu ver-
gleichen und ggf. mit ihnen einen Vertrag einzugehen. Über neue Vertriebswege
wie das Internet, Mobil- oder Tele-Shopping werden die Kosten der Kontaktauf-
nahme mit dem Verbraucher für die Anbieter massiv verringert, sodass auch klei-
nere Unternehmen im gesamten Raum der Europäischen Union ihre Waren und
Dienstleistungen anbieten können. Damit ergibt sich eine durch technische Fort-
schritte geförderte Chance, einen Gemeinsamen Markt, der auch auf Ebene des
einzelnen Verbrauchers realistische Wahlmöglichkeiten aus verschiedenen Mit-
gliedsstaaten bietet, in seinem Aufkommen zu unterstützen.

Diese theoretische Attraktivität des Fernabsatzes hat sich in der Praxis auch
bewahrheitet: im Jahr 2011 wird der Umsatz von online gekauften Waren in
Großbritannien 52,13 Mrd. Euro betragen, gefolgt von Deutschland mit 39,19
Mrd. Euro.1 Hinzu kommt noch der Umsatz im traditionellen Fernabsatz (Kata-
logbestellungen bzw. Teleshopping), der im Abnehmen ist, jedoch 2010 ebenfalls
noch ein Volumen von 10,78 Mrd. Euro erreichte.2

1 Studie „Online trends 2011“ vom Centre for Retail Research, im Auftrag von Kel-
koo. Vgl. http:/ /presse.kelkoo.de/online-handelsumsatz-in-deutschland-wird-2011-um-
voraussichtlich-15-auf-uber-45-milliarden-euro-steigen.html.

2 bvh/TNS-Studie 2010.



Spiegelbild dieser einfachen Vertragsanbahnung und -abwicklung ist jedoch
ein höheres Risiko für den Verbraucher: im Gegensatz zum „normalen“, also
dem stationären Handel hat er vor dem Kauf keine Möglichkeit, die Ware zu be-
gutachten und sie auf die Eignung für den von ihm gewünschten Verwendungs-
zweck zu prüfen. Er hat weiterhin nicht immer die Möglichkeit, sich in einer mit
dem stationären Handel vergleichbaren Art und Weise über den Vertragspartner
und dessen Zuverlässigkeit zu informieren. Darüber hinaus kann es bei der
Durchführung des Vertrags zu Problemen kommen, wenn beispielsweise Voraus-
zahlungen geleistet werden und der Vertragspartner insolvent wird, bevor er die
Leistung erbringen kann oder wenn der Verbraucher längere Zeit auf die Liefe-
rung der bestellten Waren warten muss, während er seine Gegenleistung bereits
erbracht hat. Weil der Verbraucher im Fernabsatz für die Bezahlung in der Regel
Zahlungsdaten wie Kreditkarten- oder Kontonummern angibt, ergibt sich auch
hieraus das Risiko, dass diese Daten – sei es durch Nachlässigkeit oder Vorsatz
des Anbieters – in die Hände Dritter geraten, die unberechtigte Buchungen zulas-
ten des Verbrauchers auslösen. Auch ermöglicht die Eröffnung neuer Kommuni-
kationswege deutlich tiefgreifendere Möglichkeiten der Störung der Privatsphäre
des Verbrauchers.

Während diese Problematik grundsätzlich im nationalen wie im Gemeinsamen
Markt gleich ausgeprägt ist, kommt für den Verbraucher, der mit einem Anbieter
aus einem anderen Mitgliedsstaat kontrahiert, noch die Unklarheit über den In-
halt des auf den Vertrag anwendbaren Rechts hinzu: kann der Verbraucher von
einem vergleichbaren Schutzstandard ausgehen, wenn er sich für einen Anbieter
außerhalb seines eigenen Mitgliedsstaats entscheidet, und hat er die realistische
Möglichkeit, diesen Schutzstandard – notfalls gerichtlich – in Anspruch zu neh-
men? Unabhängig vom tatsächlichen Schutzstandard ist allerdings die vom Ver-
brauher subjektiv empfundene Sicherheit und damit sein Vertrauen in den sich
ihm eröffnenden Markt von überragender Bedeutung: er wird die Vorteile des
Fernabsatzes im Gemeinsamen Markt nur nutzen, wenn er den Prozess als im
Wesentlichen genauso sicher wie den stationären Handel in seinem Heimatland
empfindet.3

Aus diesen Erwägungen ist ein einheitliches – und zwar einheitlich hohes –
Verbraucherschutzniveau im Bereich des Fernabsatzes nicht nur sinnvoll, sondern
vielmehr unabdingbare Voraussetzung für einen letztlich funktionierenden Ge-
meinsamen Markt. Der europäische Gesetzgeber erkannte die Notwendigkeit ei-
nes europaweiten Mindeststandards für den Verbraucherschutz bei Fernabsatzge-
schäften und verabschiedete im Jahr 1997 die „Fernabsatzrichtlinie“.4
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3 So vertrauten in einer Studie von 2002 nur 29% der befragten Verbraucher Websei-
ten, die Produkte oder Dienstleistungen verkaufen, vgl. Princeton Survey Research As-
sociates, S. 3.

4 Richtlinie 97/7/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 1997
über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz, Abl. EG 1997 L



Im Unterschied zu anderen Feldern europäischen Sekundärrechts ist die Mate-
rie des Verbraucherschutzes beim Fernabsatz jedoch in den Rechtsgebieten des
Schuldrechts und der Rechtsgeschäftslehre, also dem Herzstück des Zivilrechts,
beheimatet. Diese bis dato als „europafest“ angesehenen, für die Rechtssysteme
der Mitgliedsstaaten vielfach prägenden Regelungen müssen von diesen nun –
wenn auch nur zu einem Mindeststandard – angeglichen werden, was eine Her-
ausforderung an die nationale Rechtsdogmatik darstellen kann. Insbesondere in
Großbritannien, mit seinem von der kontinentaleuropäischen Rechtstradition
grundlegend abweichenden, richterrechtlich geprägten common law, steht der na-
tionale Gesetzgeber vor dem Spagat zwischen Bewahrung der eigenen Rechts-
tradition und ausreichender und effizienter Umsetzung der europarechtlichen
Vorgaben. Die Frage, wie weit die Herstellung eines Mindestschutzes für Ver-
braucher durch die nationale Umsetzung der Fernabsatzrichtlinie sowohl im ge-
schriebenen Recht als auch in der Rechtswirklichkeit aus der Perspektive des
Verbrauchers gelungen ist, bildet den Gegenstand dieser Arbeit.

Nach einem kurzen Abriss der Entstehung verbraucherschützender Vorschrif-
ten in Europa werden dafür die typischen Gefahren für den Verbraucher bei Ver-
trägen im Fernabsatz geklärt, und hierauf aufbauend die Notwendigkeit spezieller
Regelungen in Abweichung vom allgemeinen Zivilrecht hergeleitet.

Sodann wird der Entwicklungsprozess der Richtlinie sowie die von ihr getrof-
fenen Regelungen beleuchtet. Ebenso wird das vor Umsetzung der Richtlinie
anwendbare Recht für Verträge im Fernabsatz sowohl in Deutschland und Groß-
britannien betrachtet.

Den Hauptteil der Arbeit stellt der Bericht über die Umsetzung der Richtlinie
in die nationalen Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten dar. Diese wird chrono-
logisch nachvollzogen und kritisch gewürdigt, indem in Form von Länderberich-
ten die Umsetzung der Richtlinie in das nationale Recht durch den jeweiligen
Gesetzgeber beschrieben und in den Kontext des jeweiligen Rechtssystems ge-
stellt wird.

Sodann wird die Qualität und Effektivität dieser Umsetzung untersucht: Seit
Ende der Umsetzungsfrist im Mai 2000 sollte die Richtlinie in der Rechtspraxis
der Mitgliedsstaaten angekommen sein, sodass neben den Rechtsakten der Um-
setzung selbst auch ein hinreichend großer Fundus an Rechtsprechung existieren
sollte. In diesem Abschnitt werden Defizite der Richtlinienumsetzung anhand
von Rechtsprechung, Literatur sowie ggf. eigener Überlegungen identifiziert, und
die Reaktion des jeweiligen Gesetzgebers auf die festgestellten Defizite über-
prüft. Insbesondere dann, wenn nationale Gerichte Gründe für eine Vorlage an
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144, S. 19 ff. In der Arbeit wird die Richtlinie als „Fernabsatzrichtlinie“ oder „die
Richtlinie“ bezeichnet. Nicht weiter gekennzeichnete Artikel beziehen sich auf diese
Richtlinie.


